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ALLGEMEI NE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den $ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens tiber den Europäischen Wirtschafisraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verft¡-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verftigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. lm Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung áer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Übersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis 'Vôm Deutschen lnstitut ftir Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "Armaflex Protect" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach
DIN 4102-f 1r. Die Rohrabschottung dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden
und Decken nach Abschnitt 1.2.1 durch die Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hindurchgeführt
wurden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von
Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Streckenisolierungen und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemäß Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 hezustellen.

Anwendungsbereich
Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wånde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und leichte Trennwände in Ståinderbauart mit Stahlunter-
konstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nicht-
brennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm dicke
Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90 AB, nach
ÐlN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2),

Die Rohrabschottung darf zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, wenn die hin-
d u rch gefü hrten I nstãllationen folgende Bed ing u ngen erfü llen3:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

- Die Rohre müssen aus den in Abschnift 3.2 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.

- Die Abmessungen der Rohrea müssen den Angaben von Abschnitt 3.2 entsprechen.

- Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.

Die Rohre müssen fùir Rohrleitungsanlagen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohr-

leitungsanlagen für brennbare Gas_e gemäß Dvcw-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebs-
drückén U¡s iOO mbar (Niederdruck))6 bestimmt sein (s. Anlage 1).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dtirfen nicht durch die zu
verschließende Bauteilöffnung hindurchgefi,i h rt werden.

Die Rohrabschottung darf an Rohrleitungsanlagen für brennbare Gase gemäß
DVGW Arbeitsblatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohr-
leitungsanlage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt
G 600 abgeschaltet wird.

Die Verhinderung der Brandt¡bertragung über die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefährlicher Gase bei Zerstörung der Leitungen unter Brandein-
wirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, lnstallationsschächte und -kanäle sowie Abschlusse ihrer
Revisionsöffnungen; Begr¡ffe, Anforderungen und Prüfungen

DlN41O2-2:1977-Og Brandverhalten von Baustoffen und Baute¡len; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Pr0fungen

Technische Bestimmungen f0r die Ausfohrung von Rohrleitungsanlagen und die Zulässigkeil von Rohrdurch-
führungen bleiben unberührt.
Rohraußendurchmesser (dn) und RohMandstärke (s); Nennwerte nach den Normen bzw allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen.
Die technischen Best¡mmungen des Dvcw-Arbe¡tsblatts G 600, Technische Regel for Gasinstallationen,
DVGW-TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., sind bei der Ausf0hrung der Rohr-
leitungsanlagen zu beachten.
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Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei der Konzeption bzw. bei der
lnstallation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Für die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren

Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähþen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten als

nach Abschn¡tt 3.1.2 - oder für lnstallationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1,2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen.

Es ist im übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall- nicht beeinträchtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt.

2.1

2.1.1

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1.2

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Streckenisolierungen
An den Rohren nach Abschnitt1.2.2 müssen Streckenisolierungen (Rohrschlååuche) aus
flexiblen Elastomerschaum (FEF) gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

Nr. P-MPA-E-07-505, 'Armaflex Protect" genannt, angeordnet werden'

Klebeband

Alle Klebenähte an den Streckenisolierungen nach Abschnitt2.l.l sind mit einem 3mm
dicken Klebeband, 'AF Armaflex Tape" genannt, gemäß Leistungserklårung
Nr. 0543-CPR-2013-OO1 vom 01 .01.2015 nach DIN EN 1430413 abzudecken'

Herstellung und Kennzeichnung
Allgemeines
Die für die Herstellung der Rohrabschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen

den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 entsprechen und

verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen

Landesbauordnung.

Kennzeichnung der Rohrabschottung
Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung'Armaflex Protect"
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17 -1981

- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.

Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
eine Anleit-ung ffir den Einbau der Rohrabschottung zur Verfügung stellen, die er in Überein-
stimmung diéser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur
Montage und Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthålt, z. B.:

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
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Mauerwerk; Berechnung und Ausführung (in der jeu/e¡ls geltenden Ausgabe)

Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausf0hrung (in der jev'æils geltenden Aus-
gabe)
Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden

Ausgabe)
Vorgefertigte bewehrte..Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton - Teil 1: Herstel-

lung, Eigenschaften, Übereinstimmungsnachweis (in der jeuæils geltenden Aus-
gabe)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; BegriÍe, Anforde-
rungen, Prüfungen (Ausgabe Mai 1998)

G¡psplatten; Arten und Anforderungen (in der je\,ve¡ls geltenden Ausgabe)

Brandverhalten von Baustofien und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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- Art und Mindestdicken der Wände und Decken, in die die Rohrabschottung e¡ngebaut

werden darf - bei feuerwiderstandsfåhigen leichten Trennwänden auch der Aufbau und

die Beplankung -,

Grundsätze für den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben über die dafür zu ver-
wendenden Baustoffe,

Hinweise auf zulässige Streckenisolierungen sowie Angaben zu lsolierdicken und

Längen, bezogen auf die Rohrabmessungen und Aufstellung der Rohre aus thermo-
plastischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohr-
wanddicke), an denen die jeweiligen Streckenisolierungen angeordnet werden dürfen,

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung mit Angaben zu notwendigen Abständen

- Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge,

Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen für brennbare Gase (Ver-

wendung von Sicherheitseinrichtungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600).

Bestimmungen für den Entwurf

Bauteile
Die Rohrabschottung darf in

- Wånde aus Mauerwerk nach DlN 1053-16, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10457

oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41668'

- leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach

Abschnitt 3.1.2 oder

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10457 oder aus Porenbeton gemäß

DIN 42230 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.

Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm

dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)10 Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF) nach DIN 18180rr haben. Der Aufbau dieser Wände muss im Übrigen den Bestim-

mungen von DIN 4102-4rt filr Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-

baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)r0 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten ein_gebaut

werden, wenn die Konstruktionsart den Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach

DIN 4102-412 entspricht, die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauauf-

6

7

3.1.2

DtN 1053-1
DrN 1045

DtN 4166

DtN 4223

DtN 4102-1

DtN 18180
DIN 4102-4:1994-03
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sichtliches Prirfzeugnis nachgewiesen ist und in der Offnung eine umlaufende Laibung

gemäß Abschnitt 4.4.2 ausgebildet wird.

Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten

muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:

lnstallationen
Rohre ohne lsolierungen
Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dilrfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfliåche

angeordnete Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen hindurchgeführt werden.

Die Rohre mi¡ssen - unter Beachtung der Bauteilart, der Mindestbauteildicken und der

Einbausituation - den Angaben des Abschnilts 1.2.2 und der Anlage 1 entsprechen.

Abstände
Die Streckenisolierungen von benachbarten Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen ZuÈssung dürfen aneinander grenzen. Die Streckenisolierungen dürfen

ebenfalls an den Streckenisolierungen der Rohrummantelung nach allgemeinem bauauf-

sichtlichen Prtlfzeugnis Nr. P-MPA-E-07-009 anliegen.

Sofern Streckenisolierungen aneinandergrenzen ist zu beachten, dass zwischen ihnen keine

Bereiche (2. B. Zwickel) éntstehen, die nicht vollständig gemåiß Abschnitt 4.4 verfüllt werden

können.

Halterungen (Unterstützungen)

Bei Durchführung von Rohren durch Wände sind die ersten Halterungen (Unterstützungen)

der Rohre beidsèitig der Wand in einem Abstand < 65 cm anzuordnen. Die Halterungen
mi¡ssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)10 sein.

Sicherungsmaßnahmen
Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsanlagen
mungen des Abschnitts 1,2.4 zu beachten und gegebenenfalls notwendige

nahmen vozusehen.

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4
sind die Bestim-
Sicherungsmaß-

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Allgemeines
Vor dem Einbau der Rohrabschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den

Bestimmungen von Abschnitt 3.2 entspricht und ob Sicherungsmaßnahmen in Umsetzung

des Abschnitts 1.2 vorhanden sind.

Auswahl der Streckenisolierung
Es muss der zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passende Rohrschlauch gemäß

Abschnitt2.1.1 als Streckenisolierung verwendet werden. Der Nenn-lnnendurchmesser

4.2

Abstand der
Rohrabschottung zu

Größe der nebeneinander liegenden
Öffnungen

Abstand zwischen den
öffnungen

Rohrabschottungen
nach dieser
Zulassung

entsprechend der Abmessungen der
Leitungen, s. Abschnitt 3.2.2

>0cm

anderen Kabel-
oder
Rohrabschottungen

eine/beide Offnung(en) > 40 cm x 40 cm >20cm

beide Öffnungen < 40 cm x 40 cm >10cm

anderen Öffnungen
oder Einbauten

eine/beide Öffnung(en) > 20 cm x 20 cm >20cm

beide Öffnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

246064.15 1.19.17-125115
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(nach DIN EN 1430413) der Rohrschläuche muss dem Außendurchmesser des Rohres ent-

sprechen. Die Streckenisolierung muss mindestens 500 mm lang sein. D¡e Dicke der

lsolierung muss bei einem Rohraußendurchmesser < 26 mm 20 mm dick und bei einem

Rohraußendurchmesser > 26 mm und < 63 mm 25 mm dick sein (s. Anlagen 2 und 3)'

Einbau der Streckenisolierung
Die mindestens 500 mm lange Streckenisolierung ist im Bauteil so anzuordnen, dass sie

beidseitig gleich weit über die Bauteiloberflächen übersteht (s. Anlagen 2 und 3).

Die Rohrschalen der Streckenisolierung sind gemäß der Herstellerangaben am Rohr zu

befestigen. Alle Nähte sind mit einem Klebstoff nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf-
zeugniõ Nr. P-MPA-E-07-505 gemäß den Herstellerangaben zu verkleben und mit dem

Klebeband gem¿iß Abschnitt 2.1.2 zu tiberdecken.

Fugenausbildung
Bei Einbau in Massivbauteile sind die ggf. vorhandenen Restöffnungen zwischen der Wand
bzw. der Decke und dem mit der Streckenisolierung versehenen Rohr mit formbeständigen,
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)10 Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmörtel
oder Gipsmörtel, vollständig in Bauteildicke auszufüllen (s. Anlagen 2 und 3).

Bei Einbau in leichte Trennwände ist der bis zu 50 mm breite Ringspalt zwischen dem mit

der Streckenisolierung versehenen Rohr und der Wandbeplankung mit einem Gipsspachtel

in Beplankungsdicke vollständig zu verschließen, nachdem der innere zwischen den Wand-
beplahkungeñ befindliche Hohlraum fest mit nichtbrennbarer Mineralwolle, deren Schmelz-
puhft minOêstens 1000 oC nach DIN 4102-17r4 betragen muss, ausgestopft wurde. Die Tiefe

der Verstopfung muss der Breite des Hohlraumes entsprechen (s. Anlage 2).

Einbauanleitung
Für die Ausführung der Rohrabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbauanleitung

zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Übereinstimmu ngsbestätig ung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt,

muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungsbeståtigung ausstellen, mit der er be-

scheinigt, dass die von ihm hergestellte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bestätigung

s. Anlage 4). Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die

zuståindige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Bestimmungen für die Nutzung und Wartung

Bei jeder Ausftihrung der Rohrabschottung an Rohrleitungen für brennbare Gase gemåß

OVdW-Rr¡eitsblatt O ZOO hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzu-

weisen, dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicher-
heitsein richtungen gemåß DVGW-Arbeitsblatt 600 ausgefü hrt wurden.

4.5

4.6

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

Juliane Valerius

Referatsleiterin

DIN EN 14304:2013

5
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Zulässiqe Roh re aus thermoplastischen Ku nststoffen :

Kunststoffuerbundrohre mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Trägerrohr aus PE

aufgebracht sowie m¡t einer dünnen PE-Schicht geschützt wird mit einem Rohraußendurchmesser (d.), einer
Rohrwanddicke (s) und einer Aluminiumeinlagenstärke (dar) gemäß nachstehender Tabelle.

d" s d r¡n

16 mm 2.0 mm -2,75mm 0.2 mm

20 mm 2.0 mm - 3.45 mm 0.2 mm - 0.3 mm

26 mm 3.0 mm - 3.7 mm 0.4 mm - 0.5 mm

32 mm 3.0 mm - 3.2 mm 0.6 mm - 0,85 mm

40 mm 3,5 mm 0.8mm-1mm

50 mm

4.0 mm 0.8 mm - 1,2 mm

4,5 mm 0.7 mm

63 mm 4.5 mm -6,0 mm 0.8 mm - 1.5 mm

Die Rohre mt¡ssen für Rohrleitungsanlagen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen für
brennbare Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdrücken bis 100 mbar (Niederdruck)) bestimmt

sein. Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein'

Rohrabschottung'Armaflex Protect"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Anlage 1

ANHANG 1 - lnstallationen (Leitungen)

Übersicht der zulässigen lnstallationen

246189.15 1.'t9.17-125115



Allgemelne bauaufslchtllche Zulassung
Nr. 2-19.17-1981 vom 31. August 2015

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnlk

lMallo ln mm¡

Leichtbauwand
> 100

3 ô50 s 650

"Armaflex Protecf'
R

Abschnitl4.4.2

ô

Trennwand F 30 ble F 90
mit €insf 2-lagigen Bekleidung
do8 gtänderwerkes lo seite

Massivwand

s 650 s 650

"Armaflex Protect" ng
gem. Abechnitl4.4.l

cr

(!
ô

Mauerwork gem. DIN 1053-l bls 4,

Rohrdurchmosser Da lsolierdicke D

Beton/Stahlbeton gem. DIN 1045 oder
Porenbeton-Bauplallen gem. DIN 41 66

<26 mm 20 mm

>26mm<63mm 25 mm

l.--l ìt. i:

à 500

> 500

Rohrabschottung'Armaflex Protecf '
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102'11

Anlage 2
ANHANG 2 - Einbau der Rohrabschottung

Einbau in Wände

z{6189.15 1.19.17-1251't5



Allgemelne bauaufslchtllche Zulassung
Nr. Z-19.17-1981 vom 31. August 2015

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnlk DIIili

[$aßo ln mml

Decke

Da D

Maeslvdecke
Beton bzw.
gem. DIN 1045 oder gom. Abschn¡tt 4.4.1
Porenbeton gem, DIN 4223

ê(5
lo

^¡

o
r¡t

^t

"Armaflex Protecf'

DA lsoliçrd¡cke D

s26mm 20 mm

>26mm<63mm 25 mm

Rohrabschottung'Armafl ex Protect'
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-1'l

Anlage 3
ANHANG 2 - Einbau der Rohrabschottung

Einbau in Decken

246189.'.t5 1.'.tg.',t7-1251'15



Allgemelne bauaufElchtllche Zulassung
N¡.2-19.17-1981 vom 31. August 2016

Deut¡che¡
lnstltut

filr
Bautechnlk

Übereinstimm unosbestätio uno

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat
Baustelle bzw. Gebäude: ....
Datum der Herstellung: ....
Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(enf : .....

Hiermit wird bestätigt, dass

die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zum der
Feuenruiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten u aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu lnstituts ftlr
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der vom .... )
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet

die ftir die Herstellung des Zulassu Bauprodukte entsprechend den
Bestimm ungen der allgemeinen waren

rN¡chtzutreff endesstreichen

(Firma/Unterschrift)

(Diese ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige
auszuhändigen.)

Roh rabschottung'Amafl ex Protect'
der Feuenriderstandsklasse R 90 nach DIN 4'102-11

ANHANG 3 - Muster fttr die Übereinstlmmungsbestätlgung
Anlage 4

246189.15 1,19.17-125t15


